
„a) Abwägungsbeschluss: 

 

Die vorliegenden Abwägungsvorschläge vom 08.01.2014 zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB und vom 

29.09.2014/16.09.2016 zu den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB werden zu Ratsbeschlüssen erhoben. 

 

b) Feststellungsbeschluss: 

 

Die 71. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bersenbrück mit Begründung und 

Umweltbericht wird in der vorliegenden Fassung beschlossen und ist dem Landkreis Osnabrück mit 

dem Antrag auf Genehmigung vorzulegen.“  

 


